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bedeutenden Teilnehmern oder Anhängern dieser 
Lehren;

c) die Internierung von Deutschen, welche, ohne be
stimmter Verbrechen schuldig zu sein, als für die 
Ziele der Alliierten gefährlich zu betrachten sind, 
sowie die Kontrolle und Überwachung von Deut
schen, die möglicherweise gefährlich werden können.

2. Verweisungen
a) Potsdamer Abkommen, Artikel III, § 3 (I) a;
b) Potsdamer Abkommen, Artikel III, § 3 ( I I I ) ;
c) Potsdamer Abkommen, Artikel III, § 5;
d) Direktive Nr. 24 des Kontrollräte;

e) Kontrollratsgesetz Nr. 10, Artikel II, § 3 und 
Artikel III, §§ 1 und 2.

3. DasProblem und die allgemeinen Grundsätze
Zwecks Durchführung der in Potsdam aufgestellten

Grundsätze wird es für notwendig erachtet, Kriegsver
brecher und Personen, die möglicherweise gefährlich wer
den können, in fünf Hauptgruppen einzuteilen und einer 
jeden Gruppe angemessene Strafen und Sühnemaßnahmen 
festzusetzen.

Wir sind der Ansicht, daß die Gruppeneinteilung und 
die Art der Strafen und der Sühnemaßnahmen in einem 
Übereinkommen einheitlich festgesetzt werden müssen, 
ohne aber dabei das freie Ermessen, das den Zonenbefehls
habern durch das Kontrollratsgesetz Nr. 10 eingeräumt 
wurde, einzuschränken.

4. Eine klare Definition der alliierten Politik hinsicht
lich Deutscher, die offensichtlich gefährlich sind oder mög
licherweise gefährlich werden können, ist jetzt erforder
lich, um eine einheitliche Behandlung in den verschiedenen 
Zonen hinsichtlich dieser Personen zu gewährleisten.


